
Geseh-und Verorluungsguatt
für das

Königreich Bayern.
**

München, den 14. August 1877.

tInhalt:
Königlich Allerhöchste Verodnung vom 6. August 1877, die organischen Bestimmungen für die polvtechnische

Schule in München betreffend.

Königlich Allerhöchste Verordnung, die organischen Bestimmungen für die polgytechnische
Schule in München betreffend.

Cudwig ll.
von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Phein,

Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben ete. ete.
Wir haben die organischen Bestimmungen für die polytechnische Schule in München

vom 12. April 1868 einer Revision unterziehen lassen und hiernach den im Abdrucke bei-
folgenden revidirten organischen Bestimmungen Unsere Genehmigung mit der weiteren Be-
stimmung zu ertheisen geruht, daß die genannte Anstalt fortan die Bezeichnug „technische
Hochschule in München“ zu führen habe.

Hohenschwangau, den 6. August 1877.

Ludwig.(8 Dr. v. Tutz.

Auf Königlich Allerhöchsten Befehl:
Der Generalsecretär.

An dessen Statt
der Ministerialrath Ior. von Völk.
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